










 

Hausordnung 
für das Ankunftszentrum UA-TXL 

im Land Berlin 
 

(Stand 15.12.2022) 
 

 

 

§ 1 Hausrecht 

1. Das Hausrecht ist das Recht zu entscheiden, wer das Ankunftszentrum UA-TXL und das 
Grundstück betreten und sich dort aufhalten darf und wie sich Gäste, Mitarbeitende 
des Betreibers und des Sicherheitsdienstleisters, Besuchende, ehrenamtliche Helfende 
sowie Kooperationspartner*innen verhalten müssen.  

Der Betreiber nimmt im Auftrag des Landes Berlin das Hausrecht wahr und setzt die 
Hausordnung durch. Dabei wird er durch den Sicherheitsdienstleister unterstützt.  

2. Die Privatsphäre der Gäste ist zwischen den Gästen untereinander und seitens des 
Betreiber- und Sicherheitspersonals zu achten. 

3. Taschen- und Schrankkontrollen dürfen nur durch die zuständigen Ordnungsbehörden 
und die Polizei erfolgen, sofern es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt. 
Ausgenommen hiervon sind die Taschenkontrollen an den Zugängen zu den 
Aufenthalts- und Schlafbereichen, die durch das Land Berlin oder beauftragte Dritte 
durchgeführt werden. 

§ 2 Geltungsbereich  

Diese Hausordnung findet auf dem gesamten Gelände des Ankunftszentrums Anwendung. 
Sie ist für alle Gäste, Besuchende, ehrenamtliche Helfende, Kooperationspartner*innen 
sowie Mitarbeitende des Betreibers und des Sicherheitsdienstleisters bindend.  

§ 3 Gäste 

1. Ein Dauerwohnrecht wird durch den vorübergehenden Aufenthalt nicht begründet.  

2. Alle Gäste erhalten einen Ausweis, der auf Verlangen dem Betreiberpersonal und/oder 
dem Sicherheitspersonal vorzuzeigen und stets bei sich zu führen ist.  

3. Alle Gäste sind verpflichtet, Strom-, Wasser und Wärme sparsam zu nutzen.  

4. Bei einer vorübergehenden Abwesenheit von mehr als einem Tag und bei Auszug muss 
der Check-In/Check-Out informiert werden. Selbstverschuldete fehlende 
Informationen können nach dem ersten Tag der Abwesenheit zum Verlust des 
Anspruchs auf den derzeitigen Platz führen. Kann die Abwesenheit nicht vorher oder 
selbstständig geplant werden (z. B. bei Krankenhausaufenthalt) wird diese Information 
durch die Betreuungsbereiche hinterlegt.  
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5. In Krisensituationen (zum Beispiel akuter Erkrankung, Bedrohung oder einem 
gewalttätigen Übergriff) steht den Gästen jederzeit eine Ansprechperson des 
Betreibers oder des Sicherheitsdienstleisters zur Verfügung. Diese kann auch den 
Rettungsdienst herbeirufen. Das Personal des Ankunftszentrums wird sich auch um eine 
Unterstützung der Gäste bei der Bewältigung besonders belastender Vorfälle 
bemühen. Sonstige Fragen und Anliegen können über die Betreuung an den Betreiber 
gerichtet werden oder an das Beschwerdemanagement des LAF (E-Mail: unterkunft-
qs-beschwerde@laf.berlin.de).  

§ 4 Weitere Personen  

Personen, die sich unerlaubt auf dem Gelände des Ankunftszentrums aufhalten, begehen 
Hausfriedensbruch und müssen mit einer Anzeige rechnen.  

§ 5 Sauberkeit und Ordnung  

1. Auf dem gesamten Gelände des Ankunftszentrums ist der Konsum von Alkohol und 
Drogen verboten.  

2. In allen Innenbereichen besteht Rauchverbot; das gilt auch für Shishas und E-
Zigaretten. Die Gäste dürfen ausschließlich die im Außenbereich vorgesehenen 
Raucherplätze benutzen. Die Gäste müssen für die Sauberhaltung dieser Plätze selbst 
sorgen.  

3. Warte- und Schlafbereiche sowie gemeinschaftlich genutzte Flächen und Räume (zum 
Beispiel Gemeinschaftssanitärräume) sind stets in einem sauberen Zustand zu 
hinterlassen. Selbst verursachte Verunreinigungen sind unverzüglich und selbständig 
zu beseitigen. Freizeit- und Essensbereiche sind in einem sauberen Zustand zu 
hinterlassen.  

4. Um Verstopfungen der Sanitärleitungen zu vermeiden, dürfen in die Abflüsse keine 
Abfälle, Essensreste oder Ähnliches geschüttet werden. In die Toiletten und 
Abflussbecken dürfen keine Haus- und Küchenabfälle, Papierwindeln, Hygieneartikel 
und Ähnliches entsorgt werden. Diese gehören in die dafür bereitgestellten 
Abfallbehälter.  

5. Die Einrichtungsgegenstände sind pfleglich zu behandeln. Alle Gäste haben die Pflicht, 
Schäden an der Einrichtung sowie dem Gebäude selbst zu vermeiden. 
Beschädigungen sind dem Betreiberpersonal unverzüglich zu melden. Das 
eigenmächtige Anbringen von Nägeln, Haken, Schrauben und Ähnlichem ist verboten.  

6. Die Gäste waschen ihre Wäsche selbst.  

a. Für das Waschen der Wäsche stehen kostenfrei Waschmaschinen zur Verfügung. 
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Diese sind gemäß der Bedienungsanleitung mit Sorgfalt zu bedienen und nur mit 
Waschmittel, das für Waschmaschinen bestimmt ist, zu benutzen. Die 
Waschmaschinenzeiten sind einzuhalten. 

b. Für das Trocknen der Wäsche stehen kostenfrei Wäschetrockner bereit. Diese sind 
gemäß der Bedienungsanleitung mit Sorgfalt zu bedienen. Innerhalb der 
Aufenthaltsräume ist das Trocknen der Wäsche nicht erlaubt, um einer 
Schimmelbildung vorzubeugen. In Bereichen mit vorhandenen Wäscheständern ist 
das Trocknen erlaubt. Die Trocknerzeiten sind einzuhalten. 

c. Die Benutzung von Gemeinschaftswaschanlagen erfolgt auf eigene Gefahr.  

d. Der Betreiber oder das Land Berlin haftet nicht für Schäden oder Diebstahl. 

e. Bei Fragen kann das Betreiberpersonal angesprochen werden.  

7. Wird ein Schädlingsbefall (bspw. Wanzen, Läuse, Ratten) festgestellt, muss das 
Personal des Betreibers sofort unterrichtet werden. 

§ 6 Schutz vor Lärm  

1. Grundsätzlich ist Lärm zu vermeiden. Die Gäste müssen Rücksicht auf Andere in den 
Warte- und Schlafbereichen nehmen. Musik ist nur in Zimmerlautstärke erlaubt.  

2. Ruhezeit ist nachts zwischen 22 Uhr und 6 Uhr. Während dieser Zeit dürfen keine lauten 
Arbeiten oder Aktivitäten durchgeführt werden.  

3. Bei geöffnetem Fenster sowie auf den Freiflächen sind Unterhaltungen und Gespräche 
mit Mobiltelefonen so zu führen, dass die Gäste angrenzender Bereiche nicht durch 
übermäßige Lautstärke gestört werden können.  

4. Normale Kindergeräusche sind hinzunehmen. Das natürliche Spielbedürfnis der Kinder 
muss von allen toleriert werden. Eltern sollen aber dafür Sorge tragen, dass auch die 
Kinder auf Andere Rücksicht nehmen.  

§ 7 Sicherheit  

1. Im Brandfall ist den Anweisungen der Rettungskräfte und Brandschutzhelfenden sowie 
den Anweisungen auf der „Verhalten im Brandfall“-Tafel Folge zu leisten. In den 
Außenanlagen befindet sich ein Sammelplatz. Flucht- und Rettungswege müssen zu 
jeder Tages- und Nachtzeit freigehalten werden und brandlastfrei sein  

2. Das Entfernen oder Beschädigen der Rauchmelder und Rauchwarnmelder, 
Feuerlöscher, Brandmelde- und Alarmierungseinrichtungen und weiterer 
sicherheitsrelevanter Einrichtungen stellt eine ernsthafte Bedrohung Aller dar und ist 
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untersagt.  

3. Eigene Heiz- und Kochgeräte dürfen in den Aufenthaltsräumen und Schlafbereichen 
nicht betrieben werden. Bei Verstoß kann die weitere Nutzung untersagt werden. Die 
Verwendung von ortsveränderlichen Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln 
ist untersagt. Ebenso jegliche Form von offenem Feuer.  

4. Ist die Flur- und Treppenhausbeleuchtung defekt, ist unverzüglich der Betreiber zu 
informieren, da durch eine defekte Beleuchtung Unfälle passieren können.  

5. Das Spielen im Treppenhaus ist aus Sicherheitsgründen verboten. Auf den dafür 
vorgesehenen Flächen (Spielzimmer und speziell ausgewiesene Außenflächen) dürfen 
Kinder spielen.  

6. Die Aufsichtspflicht für ihre Kinder haben die Eltern selbst. Eltern sind dafür 
verantwortlich, dass sich ihre Kinder an die Hausordnung halten. 

7. Diese Gegenstände sind aus Sicherheitsgründen auf dem gesamten Gelände des 
Ankunftszentrums nicht gestattet: 

 explosive Gegenstände (Spraydosen etc.), 

 Waffen, 

 Kampfsportgeräte, 

 Gas-/elektrobetriebene Koch- oder Heizgerate, 

 Sprengstoff (auch Feuerwerkskörper), 

 explosive oder leicht entflammbare Substanzen und Flüssigkeiten, 

 sicherheitsgefaḧrdende Gegenstände (Hieb- und Stichwaffen, Messer, etc.). 

§ 8 Haftung  

1. Gäste und Besuchende sind für die Schäden, die sie verursachen, selbst verantwortlich 
und haften nach den gesetzlichen Regelungen. Diese gesetzlichen Regelungen 
ergeben sich aus dem in Deutschland geltenden Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB).  

2. Falls Eigentum von Gästen durch Mitarbeitende des Betreibers oder des 
Sicherheitsdienstleisters beschädigt wird, sind diese dafür verantwortlich und haften 
nach den gesetzlichen Regelungen (BGB). 
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§ 9 Ansprechpartner für Anliegen  

Die Gäste können sich mit ihren Fragen, Anregungen, Anliegen oder Beschwerden jederzeit 
an folgende Ansprechpersonen und Stellen wenden:  

 Fragen, Anliegen und Beschwerden hinsichtlich der Unterbringung in dem 
Ankunftszentrum können an die Betriebsleitung oder die von ihr benannten 
Kontaktpersonen gerichtet werden.   

 Darüber hinaus können Beschwerden – auch anonym – an das Landesamt für 
Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) sowie – nach deren Inbetriebnahme – auch an die 
Berliner unabhängige Beschwerdestelle gerichtet werden.   

 Die Flüchtlingskoordinierenden im Bezirk informieren u. a. über bezirkliche 
Unterstützungsangebote für Geflüchtete.   

 Der Beauftragte/die Beauftragte des Senats für Integration und Migration bietet 
umfassende Informationen und Beratung u. a. zum Aufenthaltsrecht, 
Familienzusammenführung, Asylverfahren, Sozialleistungen, Wohnungssuche, 
Erwerbstätigkeit, Schule und anderen Aspekten bei der Aufnahme und Integration 
von Geflüchteten.   

§ 10 Verstöße gegen die Hausordnung und Straftaten  

1. Verstöße gegen diese Hausordnung können zu Hausverboten führen und den Verlust 
des Platzes zur Folge haben. Hausverbote müssen schriftlich ausgesprochen und 
begründet werden. Die schriftliche Anordnung des Hausverbots wird der/den 
betroffenen Person/en ausgehändigt.  

2. Beim Aussprechen von Hausverboten muss die vom LAF festgelegte Verfahrensweise 
eingehalten werden. Grundsätzlich dürfen nur die Betriebsleitung und die Leitung des 
Ankunftszentrums ein Hausverbot aussprechen.  

3. Bevor ein Hausverbot ausgesprochen werden darf, muss es grundsätzlich zwei 
schriftliche Abmahnungen geben. Erst bei der dritten Abmahnung wird ein Hausverbot 
erteilt. Ein Hausverbot gilt nicht länger als drei Monate und nur für das Ankunftszentrum. 
Das Hausverbot gilt nicht für die ganze Familie.  

4. Bei besonders schwerwiegenden Verstößen gegen die Regeln dieser Hausordnung 
kann ein sofortiges Hausverbot verhängt werden. Ein sofortiges Hausverbot dient 
insbesondere dem Zweck, andere Personen vor Übergriffen zu schützen und ist bei den 
folgenden, strengstens untersagten Handlungen oder Tatbeständen zulässig:  

 Jede Form von Bedrohung (auch in Worten)  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 Jede Form von Gewalt (insbesondere gegen Frauen, Kinder, Angehörige religiöser 
Minderheiten und andere schutzbedürftige Personen) oder auch nur deren 
Androhung   

 Besitz von Waffen und waffenähnlichen Gegenstände, die nach dem Waffengesetz 
verboten sind, oder der Handel mit diesen Waffen (dazu gehören insbesondere 
Schusswaffen jeder Art, aber auch bestimmte Hieb- und Stichwaffen). Bestehen 
Zweifel, ob es sich bei einem Gegenstand um eine verbotene Waffe handelt, so 
erteilt der nächstgelegene Polizeiabschnitt Auskunft.  

 Handel mit illegalen Drogen auf dem Gelände des Ankunftszentrums 

 Jede Form von „Mobbing“, also das wiederholte und regelmäßige, vorwiegend 
seelische Schikanieren, Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen durch 
Einzelpersonen oder eine Gruppe   

 Polizeilich angezeigte Straftatbestände. So lange die polizeilichen Ermittlungen 
laufen,  ist ein sofortiges Hausverbot nur dann zulässig, wenn es erforderlich ist, 
um die Gäste oder das Personal des Ankunftszentrums vor einer möglichen Gefahr 
zu schützen.   

 schwere Straftaten (wie z. B. sexualisierte Gewalt, gefährliche Körperverletzung,  
Brandstiftung) in dem Ankunftszentrum   

 wiederholte Nachstellung, wenn von einer Wiederholungsgefahr ausgegangen 
werden muss oder der geschädigten Person aufgrund der Schwere der Tat das 
Zusammenleben nicht zuzumuten ist.   

Neben der Verhängung eines sofortigen Hausverbots mit der Folge das der/die 
Betroffene den Platz in dem Ankunftszentrum mit sofortiger Wirkung verliert, können 
Verstöße gegen die Hausordnung in Zusammenhang mit dem Besitz von Waffen oder 
illegalen Drogen sowie das Handeln mit diesen Objekten/Gegenständen, außerdem 
schwere Straftaten in dem Ankunftszentrum sowie Gewalt gegen Gäste oder 
Mitarbeitende zur Anzeige gebracht werden und zu einem Strafverfahren gegen den 
Täter oder die Täterin führen.  

5. Gäste, die von einem Hausverbot betroffen sind, können sich an das Personal des 
Ankunftszentrums wenden, um zu erfahren, an welche Stelle sie sich wenden müssen, 
um einen Platz in einem neuen Ankunftszentrum zu erhalten.  

6. Über die Verhängung eines Hausverbots können sich Betroffene beim LAF bzw. bei der 
Berliner unabhängigen Beschwerdestelle (BuBs) beschweren. Das LAF wird dann 
prüfen, ob das Hausverbot zu Recht verhängt wurde oder zurückgenommen werden 
muss.  


